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Entlrurf

cesetz, mit derü das lviener Soz ialhi l fegesetz
(5. Novelle zun Wiener Soz ialhi l fegesetz )

L. f ,t . ' t  .J?q z

geändert wird

Der Wiener Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Soz ia lh i l fegesetz ,  LGB} .  fü r  l v ien  Nr .  11 /1973,  in : - - '
der Gesetzd LGBI- ,  f  ür Wien Nr. 3e./ Ls7 S , 2t /  rsBO::='1" '
7 /L993 wird wie folgt geändert:  :n'

1 .  S  7a  Abs .  2  l i t .  c  l au te t :

.rc) Fremde. denen nach den Bestinrnungen des
'+'. "-- -*-- jiböi aie Gelrährung von AsyI , BGB1 . Nr. I / !g92 ,

*:+;+- -:+.;.,1iltuide, oder ll

.l: ;-.--r':=.:"'-. ,.-

=_:€=-*.r--
. :- ' -  2. S 7a Abs. 4 lautet:

Bundesgesetz es

Asyl, gewährt

rr(4) Fremde, die nach den Bestirnrnungen des Bundesgesetzes
über die Ge\4rährung von Asyl einen Asylantrag gestel]t haben,
haben bj-s zun rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens keinen
Anspruch auf Soz ialhi l fe. r '

3. S 9 Abs. 2 Z 4 l ,autet :

14, von Müttern und aL leinerz iehenden Vätern bis zurn vol l -en-
deten zirreiten Lebensj ahr des im gemeinsamen HaushaLt leben_
den Kindes. t, -



- 2 -

{ .  Dem S 13 Abs. 2 r , t 'erden f  olgende Sätze angefügt:

rrBezieht ein mit  den Hi l fesuchenden in Farni l  iengemeinschaft
lebender unterhaltsberechtigter Angehöriger von einen außer-
halb der Farni I iengemeinschaft lebenden Dritten eine Unter-
hal ts leistung, die die Höhe des Richtsatzes für einär i  l , { i t -
unterstützten übersteigt ,  so ist  d ieser Angehörige bei
der Bedarf  sermit t lung nicht zu berücksicht igen. Dies gi l t
si-nngemäß auch für Lehrlingsentschädigungen oder für ein
al l fä l l iges sonst iges Einkornmen dieses Angehörigen. r t

' !ä+-, i , . - ; :  5.  Dem S 13 Abs.4 v/ i rd folgender Satz angefügt:

#,.:=4=-=*'- =-':'
. der Bemessung der Höhe der Geldleistung sind j edenf a11s5. .,,,.,

-_: E.inkünf te, die dem Hilf esuchenden in Rahmen einer Beschäf -_=.
t i .gungstherapie oder einer sonstigen individuel len thera-
peutischen Betreuungsmaßnahme aIs Leistungsanreiz zufl ießen
(  therapeut i  sches Taschengeld),
Höhe des Taschengeldes gemäß S 13
ngn-  l r

+;5+-F"\;'6 i ''s rs Abs. z l-autet: --'
_ :-! ----'f--..: ::.1 :-: :. : -. - -

..;
_=====*:!.i--

' 
rung des Lebensunterhaltes nit einern zuschlag genäß Abs. 6
zweiter satz ist  jähr l ich in den Monaten Mai und Oktober je
eine sonderzahrung in der Höhe des Richtsatzes einschl ieß-
l ich des Zuschlages zu gewähren. Ein 13. oder 74. Monats_
bezt.og, den der Hilfeernpfänger von anderer Seite erhäIt, ist
auf diese SonderzahLungen anzurechnen, r l

7.  Dem g 13 wird falgender Abs. l -O angefügt:

rr(10) Die Geldleistung ist auf
runden i dabei sind Beträge unter
sigen und Beträge von 50 Groschen
ergänzen. I t

bis zur e ine inha tbfachen

Abs. 9 nicht anzurech-

voIIe Schi l  l  ingbeträge zu

50 Groschen zu vernachläs-

an auf einen Schi l l inq zu



8. Nach S 22 Abs. 3 erster Satz wird foLgender Satz eingefügt:

' rBezieht der Hi l feenpfänger pf legegeld,  so ist  zunächst dieses
zur Beitragsleistung entsprechend heranzuziehen.  

9.  S ZZ Abs. 3 dr i t ter Satz lautet :

I'Die in S 29 Abs. 2 genannten Angehörigen dürfen nicht ztr
Bei tragsleistungen herangezogen hrerden, es sei  denn, der
Hilfeernpfänger oder sein Vertreter unterlassen es :-to:-z
Aufforderung durch den Soz ialhi l_feträger,  Ansprüche auf

:;+i--,,._.;: . Gehrährung bzw. Erhöhung von pf legegeld entsprechend geltend

rr1.  al1er Leistungen, mit  Ausnahme der in
die ihn vor Erreichung der Vol l jähr igkei t

=-':"

'S 26. (1) Der Enpfänger der Hi l fe ist  zum Ersatz der für
ihn aufgewendeten Kosten verpflichtet,

,-:*.*.*-_1_. _.Foweit er über hinreichendes Einkornrnen oder vermögen
verfügt oder hiezu gel-angt, oder

#i$*:=;r;r' . '

' : " - ; l ] ] .Si- ; ; -1. . ; .  r renn er innerharb der letzten drei  Jahre vor der Zei t  der-
__=:_;I.+i-l_

nerhalb von drei Jahren nach ihrer Beendigung durch Rechts-
handlungen oder diesbezüg1ich wirksane Unter lassungen, rr ie
etwa die Unter lassung des Antr i t tes einer Erbschaft ,  d ie
Mit tel losigkei t  selbst verürsacht hat.

Der Ersatz darf insoweit nicht verlangt werden, a1s dadurch
der Erfolg der Hil fel-eistung gefährdet würde.r l

1 1 . S Z e A b s . 2 Z 1 l a u t e t :

Abs. 3 angeführten,

gewährt wurden, rr
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12. Nach S 26 Abs. 2 er i rd folgender neuer Abs.

tr(3) Bezieht der HiLfeernpfänger pf legegel,d,  so
aus der stat ionären pf lege zunächst dieses zum
entsprechend heranzuz iehen. rt

eingefügt :

ist ftir - Leistungen
Kosteler_satz

Die bisher igen Absätze 3 und 4 erhal ten die Bezeichnung "(4)"

u n d  i r ( 5 ) t r .

13. Dem S 29 Abs. 3 hr i rd folgender Satz angefügt:
'iäs;::..1r

F*+F+-'=----rt D i e Beschränkungen der Ersatzpf licht von verwandten gelten a-.,,,.

ffi=_'ä*t+=-_+*ch.t, 
hlenn der Hilfeempfänger oder sein vertreter es arot�z3...-,._

s=..: . ; . . : : . . .r :- ;- 'Auf f  orderung.durch den sozialhi l f  eträger .  unterlassen, An=5

F+:-r-:i::::::.it::. 
sprüche auf Gewährung bzw. Erhöhung von Pflegegeld encspre-
chend gel tend zu nachen.r l

Art ikel

Der Landeshauptrnann: Der Landesamtsdirektor :



-::+-i--::--1'

VORBLATT

Problem:

Bei der Kostenersatzverpf l ichtung des Enpfängers einer Sozi-
alhi l fe leistung treten insbesondere bei  Gewährung von.-- 'Hi1fe
durch Pf lege in PfLegeheinen vermehrt  probleme auf.  Auf
Grund des derzei t igen cesetzeswort lautes des S 26 Ab'a-;  1 des
l l iener Soz ialhi l fegesetzes (WSHG) bestehen närnl ich Gesetzes-
1ücken, ! , renn der Empfänger der Hi l fe z\r  Zei t  der Hit fe-
J.eistung über hinreichendes Einkornrnen oder Vernögen ver-
fügt und dies auch qar nicht verschwieqen hat,  oder wenn er
sich vor der Hil feleistuncr seines Verrnögens (aus weLchen
Gründen auch irnner) insbesondeie unentgeJ-tlich entledigt hat
( insbesondere durch Schenkung) .

E : ' -
jf+=+:#F,e+F.,..i n den Zif fern t bis 7 des Gesetzentwurfes vorgesehenen +==.
s=-=i.Liri:.j.'Regelungen dienen in wesentlichen nur der K1ärung rechtli==...
g;-:1. _.q1_:. cher und administrativer I'ragen

Die in den Zi f fern 8,  9 und 1L bis 13 des Gesetzentwurfes
vorgesehenen Regelungen sol len gewährleisten, daß das pf le_

gegeLd in entsprechender Weise auch für die pf legeleistungen

._,:_,=,=.*-'.v-gfwendet wird, die von soz ialhi tfeträger erbracht oder
deren Kosten zur Gänze oder zumindest te iLweise vom Sozial_=+:++--_=;:;..i ,: _.^ ..ntr teEraqer getragen hrerden.

. ---:i i---G-.r--.-=.-- --.,. -
' -  j : l :  j  

!

ff=-=1fi';=

Lösun(':

Schl ießung der cesetzeslücken in g 26 Abs. t  hiSHG durch
Ausweitung der Tatbestände für eine Kostenersatzverpfl  ich-
tung des Enpfängers der HiLfe.

Alternat ive:

Zur Schließung der cesetzesl-ücken irn S 26 Äbs. 1 WSHG be_
steht keine Alternative. Auf den Kostenersatz durch den
Empfänger de! Hilfe könnte theoretisch zrlar verzichtet s/er-
den, doch widerspr icht es dem pr inzip der Subsidiar i tät ,  daß

':+t;L.r!r,';-:-! .
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der Sozialhi l feträger Kosten von Leistungen auch dann (end-
gültiq) überninmt, lrenn der Empfänger der Hi1fe zur Zeit der
Hi l fe leistungüber hinreichendes Einkornrnen oder V.ermögen
verfügt oder wenn er s ich vor der Hi l fe leistung seines Ver-
mögens ( insbesondere durch Schenkung) begibt  (des --öf teren

sogar ni t  der of fensicht l  ichen Absicht,  dadurch einern Ersatz
der Kosten für soz ia lh i  t fe leistungen, etr , ra für pf l_ege,

zurn Nachtei l  des Soz ial .h i  l feträgers zu entgehen).

Xosten:

-.€o.-----,Be i schließung der cesetzeslücken irn s ze Abs. 1 wsHG könna-., -

-:=:+i,==:i,-+_;:+.Enpf änger der Hil-fe verrnehrt zum Kostenersatz h"r"n9"-=,,.:.,,..

;;1, ,...1;;;,_;:-, 4ogen - r^rerden . . Diese Ergänzung des g 26 Abs. 1 brächte daher:= 
-

-5; , : , - , . ,1;_.  für das Land t t ien a1s Träger der Sozialhi l fe eine Minderunt

,  der Kosten für Soz ia lhi  l fe leistungen. Die in den Zi f fern 1:1.--____

bis 9 und 11 bis 13 des cesetzent\4 'urf  es vorgesehenen Rege-
lungen können aIs kostenneutral  bezi f fert  werden.

--*-*- 
üliäinuarxeit mt

#;:ä+ii-"=-'*-: " --.

+:;-i;ff',:;-:"'-6är vorliegende Entwurf - steht .in
EHg-=.-='+.:= Rechtsvorschrif ten der EG.

keinen .Widerspruch ztJ-

'=+='-=. '-:,'--,



Erläuterunqen

zur Änderung des Wiener
(5.  Novel le zum l t iener

Soz ialhi  l fegesetz es

Soz ia thi  l  fegesetz )

I .  Al lqemeiner Tei l

1.  Problerne bei  der Kostenersatzverpf l  ichtuncr des Ernpfänqers
de r  H i l f e

-1!*-,,--.r.-
==EajE=::--r.+'- .

=1'
S 26 Abs. 1 IISHG ist der Enpf änger der Hilf e zum Ersate;:-�.:.;

für  ihn . .  aufgewendeten Kosten verpf l ichtet ,  wenn e+l
..g-:-....1:,;..-- - zu hinreichendern Ei-nkomrnen oder Vernögen " gfel-angt, oder

=:_::F. -- wenn nachträg]ich bekannt wird, daß er zur Zelt der Hit-
fe leistung hinreichendes Einkornmen oder Vermögen hatte.

Bei VolLziehung dieser Best innung treten j -nsbesondere bei
ce\4'ährung von Hilfe durch pftege in pflegeheirnen (g 15
WSHG) vernehrt problene auf. Es häufen sich nänlich die

Tff-*"äf ie, in denen pf l-egebedürftige personen (kurz) vor Auf--=' '

;:'' f";--"+-i:"";-;lime in ein pflegehein ihr verrnögen an Dritte übereignen.
3ff-'j'=";- bzw. vor, während oder nach Empfang der Hilfe eine Unterl-as--'.

sung begehen, durch die ein vernögenswertes Recht nicht
erworben uird (2.8. Unterlassung der Antretung einer Erb-
schaft) .  Durch solche Handlungen wird bewirkt,  daß eine
Kostenersatzvorschreibung nach der obzitierten Bestirnnung
nicht nögIich ist,  zunal der Hil feenpfänger weder zu hin-
reichendern Einkornmen oder Verrnögen gelangt ist noch zvr
Zeit der Hi l feleistung ein solches hatte. Das Bestehen
eines Kostenersatzanspruches ist aber Voraussetzung für
eihe Anfechtung dieser Handlungen bzw. Unterlassungen nach
der Anfechtungsordnung, Auch mehren sich die FäIte, - i4 denen
Hi l feernpfänger, die zur Zeit der Hj. l feleistung über ein
ausreichendes Vermögen verfügen (und dies auch nicht ver-
schweigen), unter Hinweis auf den Vtort l ,aut der obzit ierten

. = *.-- ..-.-.,---,. der
1=_.:,. 

1j- -;.:. - r



Best immungd5.e Leistung eines Kostenersatzes
Diese Probteme können nur durch Ausweitung der
der KostenersatzverpfS- ichtung des Ernpfängers der
Löst werden.

2. Sonst iqe Änderunqen:

verwei.gern.

Tatbestände
H i l f e ' 9 e -

Die erforderl-j.che Novell-ierung des WSHG wird zurn Anlaß ge-
nommen, einige andere Bestirnrnungen sprachlich bzw. inhalt-
l ich zu ändern, zu ergänzen oder anzupassen. Dj-e in den
Zif fern l -  b is 7 des Gesetzentr^rurf  es vorgesehenen Regelungen
dienen irn wesentlichen nur der Klärung rechtl-icher und adni-
nistrat iver Fragen oder haben (wie insbesondere Z 1 und 2)

1oß eine Anpassung zum Gegenstand.

.-..f-..:-,F=i:f--=,... ] i: 
;l 

...'-

=i .+ : : - . - . - , , .  D ie  in  den z i f fe rn  8 ,  9  und 11  b is  13  des  Gesetzentwur fes-  
-

: - - j ' ? : . ' - i ' ' - . . '

€.=::::.ii,-,r 
vorgesehenen Regel-ungen sollen gewährleisten, daß das Pfle-
gegeld,  r^relches den Zweck hat,  pf legebedingte Mehraufwen-
dungen zumindest tei lwej-se abzugel_ten, in entsprechender
V'Ieise auch für die pf Iegeleistungen verwendet v/ ird, die
von SoziaLhi l feträger erbracht oder deren Kosten zur Gänze
oder zumindest tei lweise von Soz ialhi- l feträger getragen

+;=#'r*='r1ii6 sicherzustel len, daß personen, die die gesetzlichen-' .

;'...i=-='+j;:':'üö;raussetzungen für die cehrährung von pfr.egegeld erfürJ.en,--.-
ä - f f - s . . ä : . = d j . e s e n A n s p r u c h a u c h e n t s p r e c h e n d g e 1 t e n d r n a c h e n . � � � �

Im einzelnen wird auf den besonderen Tei l  der Er1äuteruncren
verwiesen.

I I .  Besonalerer lrei l

Hier handel,t es sich lediglich un
nit 1. Juni. 1992 in Kraft getretene
Gehrährung von Asyl (Asylgesetz 1991)

' : :

eine Anpassung an das

Bundesgesetz tlber die
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Z u  A r t .  T  Z  3  ( S  9  A b s .  2  Z  4 ) :

Aufgrund des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes besteht__ seit
1. Jänner 1990 die Mög1j-chkeit,  daß Mütter und Väter den
Karenzurraub wahl-weise in Anspruch nehmen. weiters'- sriJrde
durch das Karenzurraubserweiterungsgesetz der Anspruch auf
KarenzurLaub bis zurn vorrendeten 2. Lebensjahr des Kindes
verlängert.

Da sich auch.die derzeit ige Regelung im Wiener Sozia1hi1_
fegesetz an den bundesgesetz l ichen Bestimrnungen über den
Karenzurlaub orientiert,  sol l  durch die vorgeschl-agene

..*._--:--..:;:. Neufassung den fani l- ienfreundL ichen Änderungen auf bundes_
e:_€.4*-**-geset z 1 icher Ebene. Re chnun g getra gen $rerden .

+f-$ts::'.-+;.r..
' :  

.n !  :  -a-. i :-1. .- .

j .ä  - - . - -  -  zu  Ar t .  r .  z  4  (s  l -3  Abs ,  2 ) :

+-::'

Der Verfassungsgerichtshof hat Tei le der Soz iaLhi l fegesetze
Kärntens und Tirols als verfassungswidr ig aufgehoben. Von
der Aufhebung betroffen waren die I'Iortfolge rrund die rnit

l_lil. ir gemeinsamen Haushalt lebenden unterhaltspflichtigen

=+11+,-r:- fril-fegesetzes sowie die wortfol-ge rrund für die nit ihrn:. - 1i---?!=: --:-. , -,'---- -a *..r.a, in gerneinsarnen Haushalt lebenden ' unterhaltsberechtigten' .
:-.�-.':-.:---.--+'- :  : ; : : : - ' ' -  Angehörigen" im s 1 Abs. 3 l i t .  a des Tiroler soziarhir-- .
: ' : i  

fegesetzes. In Erkenntni-s vom 2. t r Iär z L989, c zfg/Be (betraf
das Tiroler Soz ia lhi l fegesetz )  begründete der Verfassungsge_
richtshof seine Entscheidunq wie folcr t :

r rEbenso l r ie das Kärntner Soz ialhi  l  fegesetz verhä1t das
T S H G  -  w i e  s i c h  a u s  d e s s e n  S  1 A b s . 3 1 i € .  a  i v r n  S  Z  A b s .
6 ergibt  -  den Verordnungsgeber dazu, für die BerneÄsung des
Lebensunterhal tes eigene Richtsätzä für aLIeinst6hende
Unterstützungsenpfänger und für sol_che, die nit anderen
Personen irn gerneinsarnen Haushalt leben, vorzusehen und
für den letzteren Fall bei Bestirnrnung des Ausmaßes a",
Sozialhi l fe u.a.  auf die Einkünfte al1ei  rni t  dern Unterstüt-
zungsempfänger irn gerneinsamen Haushatt lebenden unterhalts-
berecltigten Angehörigen Bedacht zu nehrnen, und z\rar auch
auf_die den Angehörigen von dritter Seite gewährten Äfin;;a;
(v91. S 4 Abs. 1 l i t .  a der Tiroler soz iä lhi  1feverordnung,
LGBI .  68 /1974  idF  de r  Nov .  LGBL.  58 /1988 ,  de r  t a t=äö i , i i 6ü
so verfährt)  .



:!1;----..";;; '

_ . r _

Wie der VfcH im zi t ier ten Erkenntnis vom 15. y lär z 19BB
G L58 /87  u .a .  Z1en . ,  da rge tan  ha t ,  ve rs töß t  nun  abe r  e ine
derartige Regelung gegen den auch den cesetzg:eber Uinaenden
Gleichheitsgrundsatz ,  es ist  näm1ich sachl icÄ nicht begrün_
det, wenn auf diese Weise die dern Unterstützungsernpfäncrer
gegenüber unterhal tsberecht igten Angehörigen uiUesönraiXt
zum Lebensunterhaft  der anderen l . , t i tg l ieder äer Haushaltsqe_
meinschaft  bei t ragen nüssen, auch w6nn sie diesen q;t ; ;ü6;,
gar nicht unterhal tspf l  icht ig s ind. ' l

Dazu ist  festzuhalten, daß in l { ien bei  der Benessung der
Höhe der Soz ia Lhi  t  fe lej-stung nicht die von Verfassungsge-
r ichtshof als gleichheitswidr ig beurtei l te Bedarfsermit t lung
vorgenommeh lr i rd,  fn Wien ist  nän1ich er laßnäßig geregrel t ,
daß i -n den Fäl- l -en, in denen eine unterhal tsberecht igte per_

son eine Unterha l tsteistung bezieht,  d ie die Höhe des ent_

i;:+"==.lJ-#^sprechenden Richtsatzes für einen Mitunterstützten übera_...

igt,  diese Person aus der .  Bedarfsermitt lung herauszuneh-= .. ,-:' :"-.rnen ist.  Al lerdings könnte eine solche Regelung ledigl icü.-

- . . -_. , . . .1 . ,=. .  i rn Er laßr,rrege ohne gesetzl iche Deckung wohl kaun einer
Anfechtung standhalten.

Durch die in Aussicht genomnene Klarstel l_ung soI1 also ge_
setzl ich ausdrückr. ich ausgeschrossen werden, d.aß unterharts-

-_*-__-Frecht igte Personen, die von dr i t ter Sei te al- inent iert

F=;*ii;!.-:' '-;66r- anderen irn geneinsamen Haushalt lebenden angehörigen--- .
.-.!-r',--+!---:- - .- -. ...- -: .::::-::r-':: -: . - beitragen müssen, -womit den Intentionen des Verfassungsge_,
ä==';-ä.':r- richtshofes entsprochen h'ird. j.

z u  A r t .  T  z  5  ( s  1 3  A b s .  4 ) :

Durch diese vorgeschlagene Ergänzung sol l  i rn wesentl ichen
der schon seit längerer Zeit geübten praxis Rechnung getra-
gen werden, Zuwendungen, die behinderte personen im Rahnen
einer Beschäft igungstherapie als BeLohnung für Leistungsbe-
reitschaft erhalten, bei der Benessung von Geldleistungen
nicht in Anrechnung zu bringen. In der Regel handelt. ,es sich
dabei um Personen, die wegen einer Behinderung eine wieder_
kehrende Geldleistung rnit  ZuschLag genäß S 13 Abs. 6 zweiter
Satz (Dauerleistung) erhalten. Diese Dauerleistung gebührt
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unabhängig davon, ob der Behj-nderte eine Förderungseinr ich-
tung besucht oder nicht. Eine Anrechnung des im Rahnen der
Beschäft igungstherapie ausbezahlten rr therapeut ischen-.  Ta_
schengeldesrr qrürde in vielen FäLten den therapeutischen
Effekt,  durch celdleistungen einen zusätz] ichen.- . .Lei_
stungsanreiz zu schaffen, zunichte rnachen.
unter Berücksichtigung der realen verdienstnögJ-ichkeiten der
betroffenen personengruppe auf dern Arbeitsrnarkt ist dieser
Freibetrag nach o.ben hin zu begrenzen, um zu vermeiden, daß
eine erfolgreiche beruf l i .che Tntegrat ion für den Behinderten
f inanziel le Einbußen br ingt.  Nach S 6 Abs. 3 der Richtsatz-

_:i€r-*.t*=.._ verordnung wird derzeit ein Taschengeld in der Höhe von

6=9+_.="<.5E*.S 9O5,- monatlich gewährt; die vorgeschlagene Höchstgrenze =.::_
i+=.=+:,-:+=+j+f..das 

rrtherapeutische Taschengetd" beträgt daher S 1.358,_E__,;;;"

€;:-:.: :ia: j!i:-::

Z u  A r t .  I  Z  6  ( S  1 3  A b s .  7 ) :

Bisher waren in der Verwaltungspraxis der l , f iener SoziaLbe-
hörden irn wesentlichen nur zwei Fornen von Geldl-eistunqen
zur Sicherung des Lebensunterhaltes gebräuchlich, und zvrar

+ii*;!;."r--.:'üör^iätrrt hrurden I und die rnonätlich wiederkehrenden:
;:.-j-,itl:{iF.i..t" ö?ild 1e i stungen mrt zuschlag gemäß S L3 Abs. 6 zr^rerter satz:
j#b:=:: 

wsHG ( ItDauerleistungenrr 
) . Solche "DauerLeistungenrt nit zu--=.-

schlag wurden in der Vergangenheit hj.Lfesuchenden personen
dann gewährt,  vrenn sie die Voraussetzungen des S 4 Abs. 1
der Richtsatzverordnung erfüI l t  haben (das sind also Sozial-
h i l febez ieher ,  d ie  das  65 .  Lebens jahr  be i  Männern ,  das  60 .
Lebensjahr bei Frauen überschritten haben oder rnindestens
ein halbes Jahr erwerbsunfähig sind). Diese Bezieher einer
Dauersoz ialhi l feleistung sind den Beziehern von pensionslei-
stungen nit  Ausgleichszulage gleichgestel l t .

Der Verwaltungsgerichtshof hat nun in l-etzter Zeit. .  .wieder-
holt ausgeführt,  daß Soz ialhi 1feleistungen auch an junge
und erwerbsfähige personen dann in Forn rnonatlich wieder-
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kehrender Leistungen zu gewähren seien, wenn aufgrund beson-
derer Umstände eine (negat ive) Stabi l i tät  der für die Beur-
teilung der Hi lfebedürftiqkeit rnaßgebenden Verhä.ltnisse
gegeben sej- ,  d ie einen gleichbleibenden soz ia lhi l feanspruch
durch einen längeren Zeitraurn als wahrscheinl ich eiächeinen
1ießen .

In Befolgung dieser Rechtsprechung des Verh/altungsgerichts-
hofes und in Interesse ej-ner sparsarnen und zweckmäßigen
Verwaltung erscheint es geboten, in Zukunft vernehrt monat-
l ich wiederkehrende Geldleistungen ohne, Zuschlaq dann zu-
zuerkennen, $renn aufgrund einer vorhersehbaren (negativen)
Stabi l i tät  der Verhäl tnisse des Hi l fesuchenden ein für

chen, daß die für die Monate Mai und Oktober vorgesehenen
Sonderzahlungen grundsätzl ich nur den in S 4 Abs. 1 der
Ri chts at z verordnung genannten
gewährt lrerden.

Dauerso z ia thi  l  febez iehern

----*--fu13 
(s 22 Abs. 3; s 26 Abs. 2 z \

2 9  A b s .  3 ) :

sten, daß das Pf legegeld,  \^rel-ches den Zweck hat,  pf tegebe-
dingte Mehrauf hrendungen zurnindest te i lweise abzugelten, in
entsprechender Weise auch für die pf legeleistungen verwendet
wird,  die vom Soz ialhi  l  feträger erbracht oder deren Kosten
zur cänze oder zurnindest te i lweise vom soz iaLhi l feträger
getragen werden. Zur Erreichung dieses Zieles ist  es auch
erforder l ich sicherzustel  ten, daß personen, die die gesetz-
lichen voraussetzungen für die Gewährung von pflegegeld

erfüI len, diesen Anspruch auch entsprechend gel tend nachen,

Die entsprechende ceLtendnachung des pf legegeldes beinhaltet
selbstverständlich nicht nur die Antragstel l-ung, sondern
auch die zumutbare Mitr^r i rkung an Verfahren (2.8.  Duldung
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v?n Untersuchungen, a1lenfal1s auch Klage beirn
und soz ia lger ich t ) .  c le iches  g i l - t  auch fü r  d ie
Dezernber 1996 auf privatrechtl  icher Basis von
geldträger gewährten Di f feren zbeträge zwischen der
und einer höheren Stufe.

Arbeits-

b is  3 t - .
-Pf lege-

Stufe 2

Unter rrPfLegegeldrr sind auch die nach den Bestirnrnungen des
Bundespf legegeldgesetzes und des Wiener pf legegeldgesetzes

die bis 3l- .  Dezember 7996 für die Stufen 3 -  7 pr ivatrecht-
l ich ger"zährten Dif ferenzbeträge und die Ausgleiche z!  ver_
stehen .

. t+:5..r::_':tl -

+_=;-==-}-*-Uu Art. f Z 10 (S 26 Ab

j:.: ;..-...:::!:,, . Wie bereits unter I .

::;.;=-.j.''"-j. . S 26 Abs. 1 IlisHG der

€':,.

F' tttt
Allgemeiner Tei l  ausgeführt,  ist nactr
Enpfänger der Hil fe zum Ersatz der

daß er zur Zei t  der Hi l feLeistung
oder Vermögen hatte.

für ihn aufgewendeten Kosten verpflichtet, erenn er zu hin_
reichendem Einkornrnen oder Vermögen gelangt, oder wenn nach_
trägI. ich bekannt v/ i rd,

hinreichendes Einkonmen

:-::5-:-::'t-- +4++"+ - - -

Bei volrziehung dieser Bestimrnung treten insbesondere bei=e9ä-g;--'='3;6ödänrung 
von Hit fe durch pf Lege in pf legeheinen (S 15-- 

.
'. i:"'---?-:.--..::1r:-: .- - -=:. t j ' . , t :  wsHG) vernehrt  probleme auf.  Es häufen sich nänl ich die-
ff.-<f:;- Fälle, j-n denen pflegebedürftige personen (kurz) vor Auf-i

nahne in ei.n PfJ.egeheirn ihr Verrnögen an Dritte übereignen
bzw. vor, während oder nach Enpfang der Hil fe eine Unterlas_
sung begehen, durch die ein verrnögenswertes Recht nichE
erworben wird (2.8. Unterlassung der Antretung einer Erb_
schaft).  Durch solche Handlungen wird bewirkt,  daß eine
Kostenersatzvorschreibung nach der obzitierten Bestinnung
nicht rnögl ich ist,  zurnal der Hil feenpfänger h,eder zu hin_
reichendern Einkoinnen oder Vermögen geLangt ist noch zur
Zeit der Hi l feleistung ein solches hatte, Das Bestehen
eines Kostenersatzanspruches ist aber Voraussetzung . für
eine Anfechtung dieser Handlungen bzw. Unterlassungen nach
der Anfechtungsordnung. Auch nehren sich die Fä1Le, in denen
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Hil feearpfänger,  die zur Zei t  der Hi l fe leistung über ein
ausreichendes Vermögen verfügen (und dies auch nicht ver_
schweigen),  unter Hinweis auf den Wort laut der gegenständ_
Lichen Best inrnung die Leistung eines Kostenersatzes verwei-
gern. Diese prob1ene können nur durch die in aussiCät ge_
nonmene Ausweitung der Tatbestände der Kostenersarzver-
pf l ichtung des Enpfängers der Hi1fe gelöst t rerden.

Zu der vorgeschlagenen Ausweitung der Tatbestände der Ko_
stenersatzverpf l ichtung des Enpfängers der Hi l fe ist  der
Landesgesetzge.ber auch unter dern Gesichtspunkt des Art. 15

-;*äi---i..,+r' Abs. 9 B-vc befugt. Da die bundesgesetz l ichen Bestirnmungen
F.4+--*'*e i ne ausreichenden Regerungen enthalten, sind die vorge---.j..
-€- +j-€pF-li9enen Neuregelungen rtzur Regelung'des cegenstande+i-;:;

s:..Et?-,;.;=" 'erf orderliche Bestirnmungenrr auf dem Gebiet des zivilrechtes.-€-

#i=+.--;r.;-.'r." '-
:.- i2;-_t^i_-.:a,.:---,:_ - _

ff-.s$';r-


